
Antrag

der Abgeordneten Dorner, Ing. Huber, Landbauer, MA, Aigner, Königsberger,
Vesna Schuster, Handler, Ing. Mag. Teufel gemäß § 32 LGO 2001

betreffend: Stärkung der Minderheitsrechte im Gemeinderat

Die Gemeinderäte in Niederösterreich, als oberste Organe der Gemeinden sollen die

Vielfalt in der Bevölkerung widerspiegeln. Demokratie bedeutet nicht nur den Willen

der Mehrheit umzusetzen, Demokratie bedeutet auch die Meinung der Minderheit zu

hören und darüber in den Kollegialorganen der Gemeinde zu beraten.

Die derzeitige Schwelle um von Gemeinderäten die Aufnahme eines

Verhandlungsgegenstands auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung zu

erzwingen ist in der in der NÖ Gemeindeordnung mit 1/3 der Mitglieder des

Gemeinderates festgesetzt.

Da in vielen Gemeinden Niederösterreichs 2/3 Mehrheiten der Bürgermeisterpartei

herrschen, bedeutet dies in der Praxis oft, dass Anliegen der Minderheit in den

Gemeinderäten kein Gehör finden und folglich nicht beraten werden.

Unser Anliegen ist es daher die Minderheitenrechte in den Gemeinden zu stärken,

damit auch Themen von Minderheiten in den Sitzungen der Gemeindeorgane beraten

werden.

Die niederösterreichische Gemeindeordnung soll daher wie folgt geändert werden:

Im § 46 (1) soll der Wortlaut „von mindestens einem Drittel“ durch den Wortlaut: „von

mindestens einem Viertel“ ersetzt werden.
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Die Gefertigten stellen daher den

Antrag:

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

„1. Der NÖ Landtag spricht sich im Sinne der Antragsbegründung für die Stärkung

der Minderheitsrechte im Gemeinderat durch Änderung der Schwelle für die

Aufnahme eines Verhandlungsgegenstands auf die Tagesordnung einer

Gemeinderatssitzung auf mindestens ein Viertel der Gemeinderäte aus.

2. Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, die Änderung der

Gemeindeordnung gemäß der Antragsbegründung zu veranlassen.“

Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Rechts- und

Verfassungsausschuss zur Vorberatung so rechtzeitig zuzuweisen, dass eine

Behandlung am 06.12.2018 möglich ist.


